
Dezernat      II Az.          Datum     02.09.2009  Nr. 447 / 2009 
 
Betreff: 
 
Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (SGB XI): 
Zentraler Pflegestützpunkt nach § 92c SGB XI in Mannheim 
 

Betrifft Antrag/Anfrage Nr.  Antragsteller/in:  
    
 

 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO i. V. m. § 20 Abs. 3 Hauptsatzung 
 

 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Ausschuss für Wirtschaft, 
Arbeit und Soziales 

02.00 07.10.2009 X    

2.        

3.        

4.        
 
 

 Vorgeschlagene Maßnahme zur Bürgerbeteiligung 

 
 
 Einladung an Bezirksbeirat/Sachverständige 

 
 

Finanzielle Auswirkungen ?  X  ja  nein 
 
Beschluss/Antrag: 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, 

1. zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Pflegestützpunkt in Mannheim einzurichten, 

2. die Konzeption des Pflegestützpunktes mit der LIGA der Wohlfahrtsverbände abzustimmen, 

3. mit den Pflege- und Krankenkassen Verhandlungen über einen Stützpunktvertrag zu führen. 

 

Beschlussvorlage 
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 Nr. 447 / 2009 

 Blatt         - 2 - 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
1) Einmalige Kosten/ Erträge    
 Gesamtkosten der Maßnahme    €

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./.  €

 Kosten zu Lasten der Stadt    €

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    
 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten) 26.666,66 €
 zu erwartende Erträge  ./.  €

 jährliche Belastung     26.666,66 €
 
 
 
Strategische Ziele: 

Die Vorlage leistet voraussichtlich einen Beitrag zu folgenden strategischen Zielen:     direkt   mittelbar 
 
Stärkung der Urbanität  X     
 „Mannheim bietet mit einer ökologisch und sozial ausgewogenen Urbanität die 
Vorzüge einer Metropole auf engem Raum ohne die dabei sonst verbundenen 
negativen Eigenschaften von Megacities.“ 

Talente überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln und halten       
 „Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und Bildung und gewinnt mehr 
Menschen für sich.“ 

Zahl der Unternehmen und (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern       
„Mannheim gewinnt überdurchschnittlich Unternehmen und Gründer/innen“ 

Toleranz bewahren, zusammen leben       
„Mannheim ist Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen.“ 

Bildungserfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen und       
Erwachsenen erhöhen         
„Mannheim ist Vorbild für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.“ 
 
Die zentralen Projekte „Kulturhauptstadt 2020“ und Masterplan       
Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen        
„Mannheim ist in der Spitzengruppe der besonders stadtkulturell und kreativwirtschaftlich 
geprägten und wahrgenommenen Städte.“ 

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Mitwirkung  X     
„Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner sind überdurchschnittlich bürgerschaftlich 
engagiert und werden von der Stadt in besonderem Maße unterstützt.“ 

 

 
 
 
    Dr. Kurz    Grötsch 
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Kurzfassung des Sachverhaltes 

 

Nachdem auf der Landesebene alle erforderlichen Voraussetzungen geregelt sind, wird die 

Verwaltung beauftragt, 

1. zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Pflegestützpunkt in Mannheim einzurichten, 

2. die Konzeption des Pflegestützpunktes mit der LIGA der Wohlfahrtsverbände abzustimmen, 

3. mit den Pflege- und Krankenkassen Verhandlungen über einen Stützpunktvertrag zu führen. 
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Sachverhalt 

 

Zentraler Pflegestützpunkt in Mannheim 
 
Das zum 01.07.2008 in Kraft getretene Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der 

Pflegeversicherung (PfWG) hat einige Veränderungen in der Pflegelandschaft eingeleitet, die sich 

an den Bedürfnissen von Menschen mit Pflegebedarf orientieren.1 Das PfWG verbessert die 

Qualität der Pflege, macht gute und weniger gute Pflegeeinrichtungen für Bürger/innen transparent 

und die erbrachten Leistungen besser vergleichbar. Das PfWG hat zum Ziel, dass pflegebedürftige 

Menschen so leben, wohnen und betreut werden, wie sie es möchten. Dazu hat der Gesetzgeber – 

neben Leistungsverbesserungen, Qualitätssicherungs- und Maßnahmen für mehr Transparenz – 

insbesondere folgende Maßnahmen ergriffen: 

- die Möglichkeit zur Schaffung von Pflegestützpunkten nach § 92c SGB XI, in denen unter 

einem Dach über alle pflegerischen, medizinischen und sozialen Leistungen informiert und 

beraten wird, 

- einen einklagbaren Rechtsanspruch auf umfassende Pflegeberatung nach § 7a SGB XI ab 

dem 01.01.2009 gegen die Pflege- und Krankenkassen; Pflegeberater/innen haben als 

Fallmanager/innen den Hilfe- und Pflegebedarf zu analysieren, einen individuellen 

Versorgungsplan zu erstellen und begleitend auf dessen Umsetzung hinzuwirken, 

- die Möglichkeit zur Einstellung sog. Betreuungsassistent/innen in Pflegeheimen zur Betreuung 

ihrer demenziell erkrankten Bewohner/innen und ihrer Finanzierung über die 

Pflegeversicherung. 

Nach der gesetzlichen Regelung können die Bundesländer durch entsprechende Bestimmungen 

die Einrichtung von Pflegestützpunkten vorantreiben. Im Rahmen der Anschubfinanzierung sind 

bei maximaler Förderung bundesweit mit 50 Mio. € etwa 1.200 Pflegestützpunkte förderfähig.2 

 

1. Kooperationsvereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten 
in Baden-Württemberg 

 

Die Landesverbände der Pflege- und Krankenkassen und die Kommunalen Landesverbände 

haben am 15.12.2008 die „Kooperationsvereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb von 

Pflegestützpunkten gemäß § 92c SGB XI“ (Anlage 1) abgeschlossen. Darin ist geregelt, dass die 

                                                 
1 Vgl. zu dieser Einschätzung Sozialbericht 2009 der Bundesregierung, S. 131 f. 
2 Vgl. Bundesregierung, Stand der bundesweiten Einrichtung von Pflegestützpunkten, Drucksache 16/13328 

vom 11.06.2009. 
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am Pflegestützpunkt beteiligten Kosten- und Leistungsträger die Verantwortung für eine 

wohnortnahe Beratung, Versorgung und Betreuung der Bevölkerung übernehmen und  

gemeinsam Pflegestützpunkte betreiben. Die neuen Pflegestützpunkte müssen nach § 3 der 

Kooperationsvereinbarung „ein von  Träger- und Leistungsinteressen unabhängiges, neutrales 

wohnortnahes Bewertungsangebot“ bieten. Auf vorhandene vernetzte Beratungsstrukturen ist 

zurückzugreifen. Die Kooperationsvereinbarung beinhaltet insbesondere folgende Punkte: 

- In jedem Stadt- und Landkreis ist die Einrichtung grundsätzlich eines Pflegestützpunktes 

vorzusehen. Landesweit sind es rund 50. 

- Über die Trägerschaft von Pflegestützpunkten entscheidet die Landesarbeitsgemeinschaft 

(LAG) Pflegestützpunkte in Baden-Württemberg e.V. auf Grundlage einer vorgelegten 

Konzeption. Dabei sind vorhandene kommunale bzw. in der kommunalen Sozialplanung 

vorgesehene Beratungs- und Betreuungsangebote vorrangig zu berücksichtigen. 

- Die Kosten eines Pflegestützpunktes sind kalkulatorisch mit einem durchschnittlichen 

pauschalen Aufwand von ca. 80.000 € pro Jahr angesetzt, von denen jeweils ein Drittel die 

Krankenkassen, die Pflegekassen und die kommunalen Träger aufzubringen haben. Hinzu 

kommt eine Anschubfinanzierung von 45.000 € aus Bundesmitteln für die Ausstattung des 

Pflegestützpunktes nach § 92c Abs. 5 u. 6 SGB XI plus weitere 5.000 €, wenn ein 

Selbsthilfenetz angegliedert wird, die bis 30.06.2011 beantragt werden muss. 

- Die Pflegekassen, Krankenkassen und kommunalen Träger können ihren Finanzierungsanteil 

ganz oder teilweise durch im Pflegestützpunkt eingesetztes Personal oder geldwert 

einbringen. Die im Pflegestützpunkt eingesetzten Pflegeberater/innen für die seit 01.01.2009 

gesetzlich verpflichtende Pflegeberatung sind von den entsendenden Stellen zu tragen. 

 

Satzung der Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte 

In der Kooperationsvereinbarung haben die Kooperationspartner geregelt, eine 

„Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte in Baden-Württemberg e.V.“ zu gründen, die 

insbesondere über die Trägerschaft der Pflegestützpunkte in jedem Stadt- und Landkreis 

entscheidet, landesweit gültige Standards für die Arbeit von Pflegestützpunkten vorgibt und die 

Berichte der Pflegestützpunkte evaluiert. Gründungsmitglieder der LAG Pflegestützpunkte haben 

sich bereits auf einen Satzungsentwurf (Anlage 4) verständigt und sich geeinigt, dass die 

Geschäftsstelle beim Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg angesiedelt wird. 

Die endgültige Entscheidung über die Vereinssatzung ist bei der konstituierenden 

Mitgliederversammlung der LAG Pflegestützpunkte am 10.09.2009 gefallen. 
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2. Verfahren über die Anerkennung als Pflegestützpunkt 
Im Nachgang zur Kooperationsvereinbarung ist im Mai 2009 das „Verfahren für die Anerkennung 

als Pflegestützpunkt in Baden-Württemberg“ (Anlage 2) zwischen dem Ministerium für Arbeit und 

Soziales, den Pflegekassen, den Krankenkassen und den Kommunalen Landesverbänden 

abgestimmt worden. 

Die LAG Pflegestützpunkte hat nach ihrer für den 10.09.2009 anberaumten Vereinsgründung das 

Anerkennungsverfahren auch förmlich verabschiedet. Nach dem Vereinseintrag der LAG beim 

Amtsgericht Stuttgart werden der offizielle Beginn des Bewerbungsverfahrens und die 

Bewerbungsfrist für die Beantragung eines Pflegestützpunktes (voraussichtlich Ende Januar oder 

im Februar 2010) bekanntgegeben. 

Die Gründungsmitglieder der LAG Pflegestützpunkte haben sich bereits im Vorfeld auf 

Mindestinhalte für die einzureichenden Bewerbungsunterlagen verständigt (vgl. hierzu auch 

Anlage 6). Diese sind: 

- Räumlicher Geltungsbereich des Pflegestützpunktes, 

- beteiligte Träger des Pflegestützpunktes (Kosten- und Leistungsträger), 

- Konzeption für die örtliche Umsetzung, 

- Entwurf eines zwischen den Beteiligten abgestimmten Stützpunktvertrages. 

 

3. Anforderungen an Pflegestützpunkte 
 

Im Juli 2009 haben sich die Kommunalen Landesverbände und die Landesverbände der Pflege- 

und Krankenkasse auf allgemeine Standards für die Arbeit der Pflegestützpunkte festgelegt (vgl. 

Anlage 3), die von der LAG Pflegestützpunkte nach ihrer Konstituierung noch förmlich ratifiziert 

werden. 

Auf dieser Grundlage vereinbaren die Träger der Pflegestützpunkte die konkrete örtliche 

Ausgestaltung dieser Standards und schließen dazu einen Stützpunktvertrag ab. Bestandteil 

dieses Vertrages ist eine Konzeption, welche im Einzelnen die Aufgaben, den Umfang von 

Auskunfts- und Beratungsleistungen, die Koordinations- und Vernetzungsaufgaben, die 

Anforderungen zur Erreichbarkeit (z.B. Öffnungszeiten, Barrierefreiheit), zum Personal (z.B. 

Nachweis fachspezifischer Qualifikation), zur sächlichen Ausstattung (z.B. geeignete 

Räumlichkeiten für eine vertrauliche Beratungssituation, gute IT-Infrastruktur) sowie eine 

Dokumentation aller Tätigkeiten im Pflegestützpunkt regelt. 
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4. Geschäftsordnung der Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte 
 

Im Mai 2009 haben sich die Gründungsmitglieder auf eine „Geschäftsordnung des Vorstandes und 

der Mitgliederversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte“ (Anlage 5) 

verständigt. 

Die Mitgliederversammlungen finden nach Bedarf, mindestens einmal im Jahr statt und sind 

öffentlich. Sie wählen aus ihrer Mitte den/die Vorsitzende/n und den/die stellvertretende/n 

Vorsitzende/n. Im Vorstand haben die Vertreter/innen der Kassen die Mehrheit gegenüber den 

Kommunalen Landesverbänden. 

Die Geschäftsstelle der LAG Pflegestützpunkte wird beim Ministerium für Arbeit und Soziales 

eingerichtet. Die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle unterstehen der fachlichen Weisung des/der 

Vorsitzenden der LAG. 

 

5. Der Mannheimer Weg zur Einrichtung eines zentralen Pflegestützpunktes 
 

Mit der Beschlussvorlage Nr. 565/2008 „Auftrag zu einer koordinierten Umsetzung der 

Pflegereform in Mannheim“ wurde die Verwaltung beauftragt, 

„mit den örtlichen Trägern der Pflege- und Krankenkassen Verhandlungen über die Umsetzung 

des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes zu führen. Mit einzubeziehen sind die Wohlfahrts-

verbände. Insbesondere sind die für die wohnortnahe Versorgung und Beratung von 

pflegebedürftigen Menschen in Betracht kommenden Hilfe- und Beratungsangebote zu 

koordinieren. In die Errichtung von Pflegestützpunkten sind die bewährten Strukturen der freien 

Wohlfahrtsverbände einzubeziehen.“ 

Nachdem auf Landesebene alle Voraussetzungen zur Einrichtung von Pflegestützpunkten 

geschaffen sind, wird das Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg nach der 

Gründung der LAG Pflegestützpunkte am 10.09.2009 zeitnah mit einer „Allgemeinverfügung“ den 

offiziellen Beginn des Bewerbungsverfahrens zur Errichtung von Pflegestützpunkten einleiten. 

Für die Beantragung von Pflegestützpunkten haben die Stadt- und Landkreise voraussichtlich bis 

Ende Januar bzw. Februar 2010 Zeit. Vereinbart ist eine flächendeckende Einführung in Baden-

Württemberg. Es wird kein „Windhundverfahren“ für die rund 50 vorgesehenen Pflegestützpunkte 

geben. 

 

Die bisherigen Verhandlungsergebnisse zwischen den Landesverbänden der Pflege- und 

Krankenkassen und den Kommunalen Landesverbänden lassen darauf schließen, dass die LAG 

Pflegestützpunkte die Vielfalt örtlich mit den Kassen abgestimmter Konzeptionen anerkennen wird, 

vor allem, wenn sie mit örtlichen Gremienbeschlüssen hinterlegt sind. Nach Einschätzung der 
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Kommunalen Landesverbände bieten die „Anforderungen an Pflegestützpunkte“ ausreichend 

Flexibilität für die Umsetzung örtlich passender Lösungen. Die zwingende Koppelung 

Pflegeberatung im Pflegestützpunkt ist aufgehoben, allerdings bei Bedarf oder auf ausdrücklichen 

Wunsch der/des Kunden/in im Pflegestützpunkt sicherzustellen.  

 

Auf Nachfrage des Städtetages Baden-Württemberg haben alle kreisfreien Städte erklärt, dass sie 

beabsichtigen einen zentralen Pflegestützpunkt einzurichten und hier ihre jeweilige örtliche bzw. 

regionale Beratungsstellenstruktur zu integrieren. Möglich sind hier unterschiedliche 

Trägerschaftsformen und Organisationsmodelle.3 

                                                 
3 Zu den Varianten vgl. Thomas Klie / Hannes Ziller, Zur Organisationsstruktur von Pflegestützpunkten,  

in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins, Mai 2009, Seite 173 – 178. 
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Anlagen: 
Anlage 1:  
Kooperationsvereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten in 
Baden-Württemberg gemäß §92c SGB XI zwischen den Landesverbänden der Pflege- und 
Krankenkassen und den Kommunalen Landesverbänden vom 15. Dezember 2008 
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Anlage 2:Verfahren für die Anerkennung als Pflegestützpunkt in Baden-Württemberg vom  
20.05.2009 
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Anlage 3:  
Anforderungen für Pflegestützpunkte vom 08.07.2009 
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Anlage 4:  
Satzung des Vereins der Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte Baden-
Württemberg e.V. 
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Anlage 5:  
Geschäftsordnung des Vorstandes und der Mitgliederversammlung der 
Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte (Entwurf: Stand: 20.05.2009) 
 

 
Geschäftsordnung 

des 
Vorstandes und der Mitgliederversammlung 

der 
Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte 

 
 
 

Entwurf Stand: 20.05.2009 
 
 
 

§ 1 
 

Einladung und Vorbereitung der Sitzungen 
 
(1) Die Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzungen finden nach Bedarf, mindestens 

jedoch einmal im Kalenderjahr, statt. Die Einladung erfolgt schriftlich oder elektronisch durch 
den/die Vorsitzende/n, in der Regel mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Sitzung unter 
Angabe des Tages, der Zeit und des Ortes. Mit der Einladung sind die Tagesordnung und - 
soweit möglich - alle Beratungsunterlagen zu übersenden. 
 

(2) Jedes Gründungsmitglied kann unter Angabe einer Tagesordnung verlangen, dass eine 
Sitzung einberufen wird.  
 

(3) Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung sollen spätestens eine Woche vor 
der Sitzung schriftlich mit Gründen versehen bei der 
Geschäftsstelle eingereicht werden; sie informiert die Mitglieder. Später und während der 
Sitzung eingebrachte Anträge zur Änderung und Ergänzung der Tagesordnung werden 
durch Mehrheitsbeschluss zur Beratung und Beschlussfassung zugelassen. 
 

(4) Der/Die Vorsitzende stellt die Tagesordnung auf. 
 

 
§ 2 

 
Verhinderung an der Teilnahme 

 
Mitglieder, die an der Sitzung nicht teilnehmen können, teilen dies nach Erhalt der Einladung der 
Geschäftsstelle mit.  
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§ 3 

 
Sitzungen 

 
(1) Die Sitzungen der Mitgliederversammlungen sind öffentlich, die Vorstandssitzungen sind 

nicht öffentlich. Die Öffentlichkeit der Mitgliederversammlung ist bei 
Personalangelegenheiten auszuschließen und kann zu anderen Beratungspunkten durch 
Beschluss ausgeschlossen werden. 
 

(2) Der/Die Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung.  
 

(3) Für jede Sitzung ist eine Anwesenheitsliste zu führen. 
 

(4) Der/Die Vorsitzende stellt nach Eröffnung der Sitzung fest, ob 
 
a) die Einladung zur Sitzung rechtzeitig erfolgt ist, 
b) die Tagesordnung mit übersandt worden ist, 
c) das Organ beschlussfähig ist, 
 
d) die Tagesordnung einschließlich etwaiger vor der Sitzung rechtzeitig  
   mitgeteilter Ergänzungen (§ 1 Abs. 3) angenommen wird, 
e) die Tagesordnung durch Beschluss um weitere 
    Beratungsgegenstände ergänzt werden soll (§ 1 Abs. 3). 
 

(5) Die Tagesordnung soll in der vorgesehenen Reihenfolge abgehandelt werden. 
 
 

§ 4 
 

Wahl der Vorsitzenden 
 

Der Vorstand bzw. die Mitgliederversammlung wählen aus ihrer Mitte eine/n  
Vorsitzende/n und eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n. Die Amtszeit beträgt 
2 Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Der/die stellvertretende Vorsitzende vertritt der/die 
Vorsitzende im Verhinderungsfall. Auf Antrag eines Drittels des Vorstands bzw. der 
Mitgliederversammlung muss die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgen.  
 

 
§ 5  

 
Geschäftsstelle 

 
(1) Für die Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte wird die Geschäftsstelle  beim 
Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg errichtet. 
 
(2) Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle unterliegen in fachlichen Angelegenheiten  den 
Weisungen der Person, die den Vorsitz im Vorstand hat.  
 
(3) Die Kosten der Geschäftsstelle tragen die Gründungsmitglieder entsprechend ihrem 

Stimmenanteil in der Mitgliederversammlung.   
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§ 6 

 
Beginn und Ausschluss der Mitgliedschaft 

 
(1) Über die Mitgliedschaft von Institutionen gemäß § 4 Abs. 3, 4 und 5 der 
 Vereinssatzung entscheidet auf schriftlichen Antrag hin die Mitglieder- 
 versammlung. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Zugang der schriftlichen 
 Aufnahmebestätigung durch den Vorstand. 
 
 
(2) Der Ausschluss der Mitgliedschaft kann bei vereinsschädigendem Verhalten,  

bei schwerem Verstoß gegen Bestimmungen der Satzung oder wenn ein  
sonstiger wichtiger Grund gegeben ist, erfolgen. Über den Ausschluss hat die 
Mitgliederversammlung zu entscheiden.  
 

 
§ 7 

 
Abstimmungen 

 
(1) Der Vorstand bzw. die Mitgliederversammlung sind beschlussfähig, wenn 

sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und jeweils die Mehrheit der Stimmen der 
Kommunalen Landesverbände und der Kranken- und Pflegekassen anwesend und 
stimmberechtigt sind. Besteht keine Beschlussfähigkeit, kann der/die Vorsitzende anordnen, 
dass in der nächsten Sitzung über den Gegenstand der Abstimmung auch dann beschlossen 
werden kann, wenn die in Satz 1 bestimmte Mehrheit nicht vorliegt; hierauf ist in der Ladung 
zur nächsten Sitzung hinzuweisen. Stimmenenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen.  
 

(2) Die Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts Abweichendes bestimmt,  mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Abgestimmt wird durch Handzeichen. Bei 
Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter  
Beratung wiederholt; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der Antrag als  
abgelehnt. § 4 Satz 5 gilt entsprechend. 
 

(3) Der/Die Vorsitzende fordert zur Abstimmung auf und stellt das Ergebnis fest. Er/Sie kann 
sich zu seiner/ihrer Unterstützung anderer anwesender Personen bedienen. 

 
 

§ 8 
 

Niederschrift 
 

(1) Über den Verlauf jeder Sitzung ist eine Ergebnisniederschrift zu fertigen. Diese wird von der 
Geschäftsstelle gefertigt. Sie ist vom/von der Vorsitzenden zu unterzeichnen. Die 
Niederschrift muss den Sitzungsverlauf in seinen wesentlichen Grundzügen erkennen 
lassen. Sie muss enthalten: 
 
a) Sitzungstag, -zeit und –ort, 
b) Teilnehmerliste mit Angabe der entsendeten Institutionen, 
c) Tagesordnung, 
d) Beschlussfähigkeit, 
e) Anträge, 
f) Beschlüsse im Wortlaut und Abstimmungsergebnisse. 
 
Auf Verlangen müssen von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen abgegebene  
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Erklärungen in die Ergebnisniederschrift aufgenommen werden. 
 

(2) Jedes Mitglied erhält eine Ausfertigung der Ergebnisniederschrift, die innerhalb von 4 
Wochen nach der Sitzung erstellt werden soll. 
 

(3) Gegen den Inhalt der Ergebnisniederschrift kann nur innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
ab Zugang Einspruch erhoben werden. Hierüber ist in der nächsten Sitzung zu beschließen. 

 
 

§ 9 
 

Ausschüsse 
 

Ausschüsse können gebildet werden. Über die Zusammensetzung entscheidet der 
Vorstand bzw. die Mitgliederversammlung. 
 

 
§ 10 

 
Geheimhaltung und Schweigepflicht 

 
(1) Die Teilnehmer/innen  sind verpflichtet, die ihnen in Sitzungen bzw. durch  

Beratungsunterlagen, Niederschriften oder sonstige Informationsmaterialien 
bekannt werdenden personenbezogenen Daten, sowie Betriebs- und  
Geschäftsgeheimnisse Dritter geheim zu halten. Dies gilt auch nach  
Beendigung der Vereinsarbeit, der Vereinsmitgliedschaft bzw. nach Auflösung des Vereins. 
Die Berichtspflicht gegenüber den entsendenden Institutionen ist davon ausgenommen. 
 

(2) Vorstand bzw. Mitgliederversammlung können einstimmig beschließen, dass auch für 
sonstige Verhandlungen, Beschlüsse und Teile der Niederschrift 
Stillschweigen zu bewahren ist. § 8 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

 
§ 11 

 
Entschädigungen 

 
Die Vertreter/innen in der Mitgliederversammlung und im Vorstand erhalten Reisekosten sowie 
Ersatz für sonstige Barauslagen und Zeitaufwand von den Institutionen, die sie entsandt haben, 
nach deren Regelungen.  
 
 

§ 12 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Geschäftsordnung wurde in der Sitzung der Mitgliederversammlung ..... am .... beschlossen 
und tritt gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt in Kraft. 
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Anlage 6: 
Schreiben des Ministeriums für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg „Pflegestützpunkte 
in Baden-Württemberg“ vom 21.07.2009 
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